
STADT
BERGISCH GLADBACH

Bebauungsplan

Nr. 2129  - Am Kalkofen -

Gesetzliche Grundlagen in der jeweils zum  
Satzungsbeschluss gültigen Fassung :

Der Stadtentwicklungs- und 
Planungsausschuss hat die Auf-
stellung dieses Planes

am 06.12.2016

beschlossen.

Bergisch Gladbach, den 08.02.2019

gez. Lennart Höring
Stellvertretende (r)
Ausschussvorsitzende (r)

Der Aufstellungsbeschluss ist gem. 
§ 2 (1) BauGB

am 17.12.2016

ortsüblich bekannt gemacht worden.

Bergisch Gladbach, den 11.02.2019
Der Bürgermeister

i. A. gez. T. Zampich

Die Öffentlichkeit ist über die
allgemeinen Ziele und Zwecke
und die voraussichtlichen Auswirk-
ungen der Planung
gem. § 3 (1) BauGB durch Aushang 
in der Zeit vom 02.01.2017
bis 27.01.2017
sowie durch Bürgerversammlung
am
unterrichtet worden.

Bergisch Gladbach, den 11.02.2019
Der Bürgermeister

i. A. gez. T. Zampich

Die Behörden und sonstige Träger
öffentlicher Belange sind gem. 
§ 4 (1) BauGB mit Schreiben

vom 19.12.2016

beteiligt worden.

Bergisch Gladbach, den 11.02.2019
Der Bürgermeister

i. A. gez. T. Zampich

Entwurf und Anfertigung
Fachbereich 6-61 Stadtplanung

Bergisch Gladbach, den 06.02.2019
Der Bürgermeister

i. V. gez. H. Flügge

Bergisch Gladbach, den 11.02.2019
Der Bürgermeister

i. A. gez. T. Zampich

Bergisch Gladbach, den 13.02.2019
Der Bürgermeister

gez. Lutz Urbach

Dieser Plan ist gem. § 10 (1) BauGB
vom Rat

am 18.12.2018

als Satzung beschlossen worden.

Der Beschluss des Bebauungsplanes
ist gem. § 10 (3) BauGB
am 27.04.2019
ortsüblich bekannt gemacht worden.

Die Bekanntmachung wurde
am 18.04.2019
vom -stellvertr. Bürgermeister
unterzeichnet.

Bergisch Gladbach, den 29.04.2019
Der Bürgermeister

i. A. gez. T. Zampich

Die öffentliche Auslegung hat
gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit
vom 14.08.2018
bis 14.09.2018
stattgefunden.

Die öffentliche Auslegung wurde
am 11.07.2018
ortsüblich bekannt gemacht.

Die erneute öffentliche Auslegung hat
gem. § 4a (3) BauGB in der Zeit
vom 
bis 
stattgefunden.

Die erneute öffentliche Auslegung 
wurde am 
ortsüblich bekannt gemacht.

Bergisch Gladbach, den
Der Bürgermeister

i. A.
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Übersichtsplan  M. 1:5.000

Gemarkung Gladbach
Flur 10

Gemarkung Gladbach
Flur 11

OK = 115,85 m ü. NHN

OK = 112,85 m ü. NHN

OK = 113,00 m ü. NHN

OK = 116,00 m ü. NHN

OK = 111,75 m ü. NHN

OK = 110,50 m ü. NHN

OK = 110,00 m ü. NHN

OK = 115,50 m ü. NHN

OK = 109,90 m ü. NHN

OK = 112
,50

 m
 ü. N

HN

OK = 116
,00

 m
 ü. N

HN

LPB IV

LPB  V

LPB  IV

LPB  III

LPB  III
LPB IV

LPB IV

LPB  V

M 3

GFL 2

GFL 1

M 2

M 1

LPB IV

LPB III

IV

IV V

V

V

IV

III

V
IV

IV

IV

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

? ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

??

?

?

?

?

?

?

??

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

16,0

10
,9

8,
0

17,7

3,0

16,0

3,0

4,1

4,1

4,1

4,1

3,0

13,0

13,0

65,0

13,0

18,0

12
,6

10
,0

12,7

12,4

12,9

15,1

14,7
3,0

42,6

26
,3

14,7

6,2

33,9

12,8

12,8

9,8

9,7

9,7

9,7

9,7

16,0

4,2

9,0

6,3

9,6

13,0

3,0
4,1

8,9

2,5 2,0

3,9

16,0

23
,9

11
,3

10,3

16,0

9,5

2,2

MU 2 2,6

GRZ 0,6 g

FD

MU 1 2,6

GRZ 0,6 g

FD

I

I

I

I

I

IP

II

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF
IF

IF

IF

IF

II

IP

IP

IF

II

IF

IF

II

II

IF

II
II

IP

IF

Ia

IP

II

II

IF

IF IF

Ia

IF

IF

IF

IF

III

III

III

IVF

III

IVF

III

IIa

IIa

IIF

IIF

IIF

IIF

IIa

IIa

IIa

IIa

IIF

IIF

IIF

III III

III

IIF

IIa

IIa

IIa

III

IIa

IVF

IIa

IIIF

IIIF

IIIF

IIIa

IIIF

IIIF

IIIF

IIIF

IIIF
IIIF

IIIa

IIIa

IIIa

XIIIF

W
eg

W
eg

Gehweg

Gehweg

Gehweg

G
eh

w
eg

G
ehw

eg

G
eh

w
eg

Gehweg

G
eh

weg

G
eh

weg

Gehweg

G
ehw

eg

Gehweg

Gehweg

Geh- und Radweg

W
aldrand

Waldrand

W
al

dr
an

d

Laubwald

80|9

90|8

20|2

30|2

30|2

30|2

30|2

65|5

30|3

30|2

65|4

95|5

95|5
65|4

65|4

80|5

65|4

95|4

90|8

80|4

90|8

80|5

90|8

80|5

45|4

80|5

45|5

80|4

80|4

80|8

90|8
90|8

90|8

90|8

90|8

90|8

90|8

90|8
90|8

90|8

90|8

90|8 90|8

90|8

70|8

90|8

80|5

80|6

80|4

90|6

65|4

80|6

90|8

80|8

80|6
65|4

80|5

65|3

90|8
65|4

60|5

60|8

95|7

95|6
80|5

90|8

65|4

65|4

80|8

70|5

80|5

80|5

80|6

90|6

80|5

70|5
70|5

80|5

50|4

90|6

50|4

90|6

70|5

90|7

90|7

130|7

160|9

90|10

90|10

100|8

110|8

150|8

100|8

100|8

110|8

100|8

100|8

90|10

110|8

110|8

90|10

150|8

125|6

110|7

140|8

90|10

140|8

100|6

120|8125|7

120|8

200|9

120|8

120|9

190|7

100|8

100|8

100|8

100|8

100|8 100|8

90|10

80|10

100|8

170|8

100|8

120|7

100|6

100|7

100|7

160|8
110|8

140|9

200|16

150|14

200|12

160|11

140|11

160|10

190|10

170|10

150|10

140|10

140|13

140|10

180|12

100|10

180|12

110|10

110|10

100|10

120|10

110|10

110|10

100|10

150|12

120|10

120|10

120|10

190|12

110|10

110|10

110|10

110|12

130|10

100|10

100|14

100|10

130|10

150|12

130|12

150|10

180|12

80|6
2-st.

140|8
2-st.

130|7
2-st.

345|8
5-st.

250|5
5-st.

125|5
2-st.

125|7
2-st.

150|7
2-st.

125|5
2-st.

155|7
2-st.200|10

4-st.

400|14
6-st.

470|12
4-st.

315|10
4-st.

300|12
2-st.

260|12
12-st.

97

89

96

89

96

102

97,9

98,9

88,2

88,9

88,9

98,497,8

96,4

98,9

99,4

98,4

88,3

92,5

97,6

98,7

98,4

97,8

88,2

88,6

91,9

89,9

95,7

89,1

88,4

89,2
89,2

89,3

89,2

98,1

89,2

96,8

96,2

88,7

87,7

98,4

98,6

97,6

95,4

88,1

89,7

95,8

98,2

85,5

90,6

98,9

89,1 88,7

86,9

85,8

88,4

88,4

87,8

88,7

95,2

93,7

92,7

90,5

95,6

88,8

88,1

88,9

99,4

98,7

99,5

99,1

99,8

98,52

97,18

96,83

96,51

96,04

96,06

89,75

95,89
94,77

93,51

96,56

96,93

98,53

102,2

99,62

96,41

88,96

98,49

89,46

89,97

89,14
89,14

89,15

89,15

89,09
89,08

88,88 88,92 88,92

88,83
88,76

88,67

88,31

88,11

98,42

89,15

89,22

98,33
98,33

98,05

97,89

97,29

96,95

96,32

96,14

95,98

95,78

95,26

95,09

94,97

94,65

94,57

94,49

94,21

93,86

93,43

92,61

92,28

91,99

91,24

90,49

89,83

89,41

89,31

89,21

89,17

91,53

91,79

96,44

97,98

98,12

99,11

99,02

98,58

98,48

98,44

98,54

98,79

98,91

99,04

99,32

99,03

96,74

93,78

98,72

98,33

92,61

94,24

91,66

96,95

98,22

91,16

96,78

97,29

98,05

90,43

98,14

97,61
97,25

91,46

96,02

88,79

89,04

89,04 88,75

88,96

89,05

93,03

89,35

88,91

88,66

92,24

89,38

88,98

89,11
89,08

88,94

89,23

89,39

102,1

88,87
88,73

89,12

89,08

88,98

88,56

88,96

88,37

89,26 89,15

88,86

88,93

89,08
89,26

91,31

88,53
88,41

89,07

98,22

98,26

96,99

93,26

95,42

98,34

94,78

98,59

99,46

98,65

98,02

96,98

97,93

95,89

98,43

96,98

98,48

96,88

98,13

94,53

98,76

95,47

95,16

97,93

95,56

98,53

98,58

97,95

98,23

98,32

94,99

94,51

98,34

96,26

94,71

97,87

97,85

96,04

97,99

95,08

98,26

97,96

97,55

96,04

104,1

96,37

96,98

93,71

98,14

97,87

92,89

88,84
88,83 88,79

88,74

88,39

88,09
87,95

88,41

89,01

92,43

92,72

89,22

89,16
89,12

90,07

89,57

89,44

90,04

91,45

89,31
89,0688,98

95,45

95,65

95,81

95,88

95,85

95,44

95,13

94,38

94,13

93,88

97,92

97,94

97,98

97,77

96,49

95,75
95,57

95,49
95,44

96,39

96,88

97,58

98,08

98,62

99,56

97,8697,77

97,51

97,12

97,75
98,23

97,9897,68

97,82

98,06
97,56

97,53

98,33

98,23

88,15

91,38

91,88

92,43

93,87

93,93

92,16

91,18

91,22

90,76

90,66

90,47

93,25

89,06

89,14

89,25

89,49

89,13

89,05

89,36

89,55

88,97

89,19

89,19
89,21

90,14

90,11

90,19

90,22

90,33

90,47

90,14

88,87
88,96

88,91
88,86

89,3389,33

89,31

89,49

89,27

89,17

89,13

89,19

89,15

89,21
89,25

89,22
89,11

89,07
89,04

89,04

89,17

89,15

89,11

89,15

90,01

89,1389,14
89,15
89,13

89,18
89,19

89,09

89,11

89,12

97,69

97,08

98,14

98,16

98,06
97,87

97,93

98,41

98,37

98,2398,1497,86

97,99

98,05
98,21

97,97

98,36

98,38

97,87

96,23

98,59

88,06

98,83

96,28

88,75

98,25

97,27

89,43

89,28

96,14

89,01

88,93

91,95

88,05

96,19

88,62

98,22

88,64

97,51

88,69

96,32

96,61

96,45

93,85

100,8

94,55

99,03

89,11

95,84

95,97

92,78

96,65

96,37

93,51

96,05

96,57

98,22

97,83

98,54

96,72

97,15

88,51

92,59

96,85

88,84

97,29

89,05

96,61

88,83

88,15

98,79

97,91

97,17

97,22

98,23

88,26

88,26
88,24

87,79

87,77
87,96

88,76

84,21

87,06

86,73

91,69

91,96

96,83

87,44

98,65

98,91

93,98

93,64

89,73

90,22

90,82

92,23

95,99

98,52

97,79

97,75

98,31

100,5

98,55

98,59

98,91

98,04

97,78

87,84

84,19

87,02

86,43

86,26

85,87

98,53

97,81

97,73

96,81

90,12

89,67

87,96

97,19

98,92

96,22

94,59

89,09
89,08

88,92

88,51

87,79

87,41

87,17

86,64

86,34

85,88

85,75
85,75 85,66

85,32

83,93

94,75

95,08

95,07

94,57

94,48

87,68

87,77

89,13

89,12
89,12

89,11

89,12
89,12

89,22

88,38

88,03

87,66

87,39

86,92

86,41

85,98
86,27

86,82

87,97

88,47

88,84

93,86

96,01

94,25

93,41

97,68

96,26

97,05

89,42 89,36
89,42

92,58
91,86

91,29

89,93

89,57

89,13

89,0889,08

89,06

89,04

89,02

88,97
88,9688,97

88,99

95,58
95,69

93,94
94,11

96,15

97,16

97,44

98,16

88,18
88,22

88,88

88,72

98,87

103,4

98,78

98,72

101,1

99,04

98,89

99,46

99,15
98,58

99,16

104,8

101,6

99,98
100,1

104,5

102,7

103,1

101,8

99,71

105,8

101,8

101,9

103,4

103,9

99,46

99,36

99,03

98,91

98,66

99,86
99,74

99,76

99,02

99,76

100,5

101,3

101,3

100,5

99,98

94,141

104,35

90,134

91,181

89,613

89,624

89,792

93,887

93,358

92,698

94,897
94,031

102,15

92,232

103,57

104,44

101,58

100,21

103,56

101,43

100,12

102,86

88,22188,55388,969

88,172

98,595

89,545
89,517

89,513

89,489

95,929

96,033

96,154

96,789

96,967

97,952

98,407

98,454

97,469

96,457

94,908

94,616

94,797

93,001

93,956

96,245

91,848

96,241

95,836
96,664

96,628

95,607 95,249

96,568

90,784

90,914

96,134

96,854

95,224

96,554

95,054

96,604

96,484

96,794

96,974

96,554

96,944

97,184

97,484

96,844

98,624

93,321

98,905
98,628

98,546

98,568
98,478

98,216
98,224

98,206

91,829

91,906

98,047

97,889

97,863

97,926 98,132

98,102

97,988

94,382

92,827

91,325

91,913

93,203

92,229

92,921

97,542

92,822

94,426

96,178

92,049

94,217

94,915 91,075

92,241

94,518

96,448

96,692

96,784

97,615

98,187

98,191

98,252

91,701

96,802

96,805

96,712

98,372

98,147

98,178

98,237

98,266

96,789

96,888

96,773

98,517

97,87997,995

96,752

96,366

96,818
96,186

97,382

97,062

97,022

97,397

97,853

93,172

96,623
96,624

98,972

98,706

98,717

98,526

91,996

96,605

98,266

98,029

97,807

97,775

91,461

92,982

92,554

91,739
91,663

97,348

92,919

91,001

92,993

94,237

92,385

91,517

92,329

96,828

96,825

98,263

96,893

96,72297,389

91,112

91,188

97,091

96,927

93,258

94,265

94,157

96,033

95,859

94,161

89,207

93,734

93,829

92,963

90,314

92,143

94,02893,809

92,975
93,636

91,859

91,715

93,362

92,046

90,134

91,535
91,794

91,962

92,289

91,756

91,235

90,767

89,565

89,019

89,038
89,129

88,658

89,139

88,871

88,694

88,963

91,291

92,103

92,016

89,322

89,125

95,529

103,77

93,795

93,299

102,66

95,845

98,413

96,191

98,982

98,409

102,28

96,539

94,898

100,82

102,52

95,868

103,27

103,1495,236

96,579

94,382

100,76

103,21

94,297

95,282

94,954

102,39

98,965

97,456

100,76

103,13

98,622

103,3894,792

97,297

97,396
97,349

96,362

95,835

95,761

95,334
95,528

94,953

93,848

93,641

92,783

92,567

98,127

97,527

98,117
98,258

98,312

98,027
98,014

97,23597,257

96,833

96,245

96,373

95,982

95,819

95,547

95,227

95,324

94,234

98,356

98,409
98,358

98,397

98,513

93,096

89,064

89,229

95,105

94,714

94,093

101,53

94,742

97,328

97,201

93,972

95,087

95,934

94,683

93,248

92,622

94,442

92,495

95,265

95,041

95,506

95,792

94,948

92,467

92,124

97,891

98,136

97,869

96,941

94,407

95,963

97,294

98,422

98,312

98,29998,325

98,357

98,304

98,238

98,156
98,214

98,319

89,31989,319

89,321

89,558

90,448

94,032

94,112

89,076

89,088

89,112

89,165

95,721

96,126

97,065

97,143

96,866
96,822

100,26

100,96

101,71

103,07

102,71

101,93

101,07

100,28

98,166

98,106

98,221

98,263

97,426

97,231

97,324

97,205

102,81

88,325

88,179

98,451

98,661

93,244

93,168

98,702

89,094

96,684
96,653

96,756

96,783

97,179

97,732 97,992
97,588

97,21297,256

97,049
97,031

98,251

98,259

97,348

97,178

96,191

96,252

96,375

97,011

96,344

98,765

96,482

100,86

95,623

97,157

100,95

89,211

100,72

89,311

89,176

89,619

94,524

101,68

102,33

97,611

97,971

96,048

95,269

97,75597,737
97,701

97,205

97,711

97,829

98,061

98,196

98,599

97,525 96,691

97,686

88,002

97,329

97,478

97,403

96,805

93,291

94,161

94,217

89,722

95,004

94,205

101,59

101,03

101,37

101,02

97,025

97,329

100,65

100,76
101,68

100,59

100,67

100,12
100,72101,25

100,68

98,911

100,54

98,191

94,444

94,401

94,303

94,249

98,714

97,821

93,992

93,993

99,237

98,741

99,224

98,754

99,038

99,348

103,03

101,68

103,53

101,39

103,05

98,972

103,05

100,23

102,88

103,29

103,32

103,74

102,89

98,661

98,701

98,866

99,337

105,39

105,16

104,15

104,88

105,05

103,62

102,29

102,36

103,05

103,04
102,95

102,81

103,35

103,21

103,13

100,14

100,34

100,03

103,29

103,38

103,86
104,37

104,01

103,53

102,84

102,29

103,64

103,35

103,13
103,24

103,24

99,335

99,455

99,468

99,529

98,849

99,453

99,188

98,727

98,75798,649

98,979

98,506

102,66

101,07

105,92

106,42
106,01

106,83106,72

106,65

106,85

107,24

106,97

106,87

101,93

100,28

103,11

104,49
104,38

103,52

101,65

102,94

103,36

103,16

101,67

102,84

102,07

102,58

107,24

107,24

107,28

107,08

102,15

102,26

102,74

102,66

102,92

102,58

102,33

106,08

102,69

103,65

103,98

102,13

102,36

102,06

102,37

102,93

103,18

103,37

102,44

102,84

102,04

102,44

104,39103,39

100,79

102,14

102,16

103,88

101,17

101,24

100,01

103,27

104,68

101,56

101,76

103,35

102,75
102,85

103,25

103,63

102,29

101,99

101,96

102,11

103,47

103,34

102,94

102,46

101,97

101,11

101,53

102,03

101,83

101,72

103,64

102,45

102,08

102,07

102,48

100,02

100,99

101,16

101,24

100,86

100,42

100,23

101,15

103,89

101,51

105,99

105,11

106,66

100,42

101,45

100,19

100,03

101,34

100,87

101,47

101,32

100,45

100,56

100,85

101,57

101,21

102,15

101,03

100,98

100,57

100,61100,51

100,64

100,29100,23

103,916

97,6545

102,137
102,104

102,054

102,581

102,232

102,831

102,236

102,196

103,747

102,594

102,846

103,111

102,784

104,076

102,563

102,251

102,279

101,254

100,949

101,127

101,703

103,344

103,425

103,405

103,489

103,057

103,119

103,137

103,115

103,214

102,772

103,234

103,304

103,038

103,265

103,104

103,142

102,899

103,034

103,539

103,299

103,109

102,998

103,505

104,323

102,881

103,753

102,978

103,222

103,212

103,219

105,652

104,773

104,977

105,088

105,515

105,623105,023

105,043

105,129

103,573

104,046

103,867103,815

103,886
103,783

104,094

104,186

104,119

104,049

103,991
103,961

97,09427

Gehweg

Gehweg

Geh- und Radweg

Geh- und Radweg

0 10 205
Meter

Die Plangrundlage entspricht den Anforderungen des § 1 (2) der PlanZV. 
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Liegenschaftskataster überein. 
Stand: März 2015
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9 Grundwasserbewirtschaftung 
Auf Grund des grundwasserführenden Kalk- und Dolomitgesteins mit Verkarstungserschei-
nungen ist darauf zu achten, dass im Zuge der Bautätigkeiten die Bodenfilterfunktion nicht 
unterbunden wird. 

10 Erdbebenzone 
Für Gebäude der Gebäudeklassen III und IV gemäß DIN 4149 (hierzu gehören beispiels-
weise auch große Wohnanlagen) wird die Anwendung der Hinweise zur Erdbebenzone 1 
empfohlen. 

11 Flächen für abholbereite Abfallbehälter 
Auf dem Privatgrundstück ist an der öffentlichen Fahrbahn eine Aufstellfläche oder mehrere 
Flächen vorzusehen, auf denen abholbereite Abfallbehälter für die zuständigen Abfuhrun-
ternehmen aufgestellt werden können. Eine Aufstellung von Abfallbehältern für die Abho-
lung wird auf öffentlichen Flächen nicht gestattet. 

12 DIN-Normen 
DIN-Vorschriften, auf die in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes verwiesen 
wird, finden jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung Anwendung. Sie 
liegen mit dem Urkundsplan zur Einsichtnahme bereit. 

 

7 Pflanzmaßnahmen, Pflege und Unterhalt 
Das Pflanzen hat fachgerecht nach DIN 18916 spätestens in der folgenden Vegetations-
periode nach Fertigstellung zu erfolgen. Der Erhalt der Vegetation ist durch fachgerechte 
dauerhafte Pflege gemäß DIN 18919 sicherzustellen. Bei Abgang von Gehölzen sind Er-
satzpflanzungen gleicher Art in mindestens gleicher Größe vorzunehmen und durch Pflege 
entsprechend dauerhaft zu erhalten. 

8 Artenschutz 
Für das Plangebiet werden folgende Festlegungen von Maßnahmen zur Vermeidung 
von artenschutzrelevanten Beeinträchtigungen getroffen, um das Eintreten der Ver-
botstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG von vorne herein auszuschließen: 
 
Vermeidungsmaßnahmen (baubedingt):  
Zeitliche Begrenzung der Inanspruchnahme von Vegetation und Boden zur Vorberei-
tung der Bautätigkeiten: Maßnahmen zur Beseitigung der Strauch- und Krautschicht 
sowie des Oberbodens müssen außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit wildlebender Vo-
gelarten stattfinden.  
Die sukzessiven Maßnahmen zur Beseitigung der Vegetationsschicht sind im Zeitraum 
vom 01.10. bis 28.02. durchzuführen.  
Sollte eine Flächeninanspruchnahme innerhalb der Brutzeit wildlebender Vogelarten 
stattfinden, sind entweder vorher Maßnahmen zur Vermeidung einer Brutansiedlung zu 
treffen oder es ist eine ökologische Baubegleitung einzurichten, die sicherstellt, dass 
Brutvorkommen rechtzeitig identifiziert und geschützt werden können.  
Kontrolle von Höhlenbäumen: Im Vorhabenbereich ist im Bereich des denkmalge-
schützten Kalkofens (nördlich) eine alte Kirsche mit Rindenstörstellen und Hohlräumen 
nachgewiesen worden, in denen mögliche Quartierfunktionen insbesondere für Einzel-
tiere baumbewohnender Fledermausarten nicht vollkommen ausgeschlossen sind. 
Falls es in der konkreten Bauplanung zur Inanspruchnahme dieser Kirsche kommt, gel-
ten zunächst die Vorgaben, dass keine Rodung in der Brutzeit der wildlebenden Vo-
gelarten durchgeführt werden darf. Falls dies nicht möglich sein sollte, müssten die 
Hohlräume vor der Rodung nochmals gezielt kontrolliert werden, um eine Tötung von 
Einzelindividuen zu vermeiden. Werden entsprechende Hinweise festgestellt, ist das 
Vorhaben bis auf weiteres abzubrechen und alle die Rodung betreffenden Arbeiten 
einzustellen. Das Ergebnis ist dem Veterinäramt des Rheinisch-Bergischen Kreises vor 
Beginn der Maßnahme mitzuteilen. 
 
Verminderungsmaßnahme (betriebsbedingt):  
Absicherung der Fassadenbereiche gegen Vogelschlag unter Beachtung folgender 
Empfehlungen: Die Etablierung großflächiger durchgehender und spiegelnder Glasflä-
chen zu umgebenden Grünflächen sollte, soweit möglich, vermieden werden. Falls dies 
nicht in die Planung integriert werden kann, sollten vogelschlagsichere Gläser (nicht 
spiegelnd, ggf. gegen Durchsicht geschützt) verwendet werden. Die Maßnahme ist nur 
in dem Fall von Relevanz, wenn große Glasflächen z.B. über mehrere Stockwerke oder 
entlang ganzer Gebäudeseiten vorgesehen sind und großflächige spiegelnde Flächen 
entstehen. 
 
Bei der Beleuchtung des Geländes sind generell insektenfreundliche Leuchtmittel (z.B. 
LED) mit staubdichter Abdeckung zum Schutz von Insekten zu verwenden. Die Leuchten 
dürfen nicht über die Horizontale hinaus nach oben hin abstrahlen. 
 
Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass planungsrelevante Arten sowie sonstige Vogel-
arten durch Maßnahmen nicht getötet oder beim Fortpflanzungsgeschehen gestört werden. 
 

 

Anfallende Aushub-/Bodenmaterialien sind vor einem Abtransport abfallwirtschaftlich zu 
beurteilen und ordnungsgemäß nach geltendem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwG) zu ver-
werten bzw. zu entsorgen. Eine gutachterliche Begleitung bei den Aushubarbeiten wird an-
geraten. Nachweise zur Behandlung der Abfallstoffe sind dem Rheinisch-Bergischen Kreis, 
Untere Umweltschutzbehörde – auf Verlangen einzureichen. 
 
Bei der Anlage von Kinderspielbereichen sind die Vorgaben der BBodSchV in der jeweils 
geltenden Fassung zu beachten und dem Rheinisch-Bergischen Kreis, Untere Umwelt-
schutzbehörde – auf Verlangen vorzulegen. Zusätzlich sind die Anforderungen aus dem 
RdErl. des Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit NW „Vorsorgender 
Gesundheitsschutz für Kinder und Kinderspielflächen“ vom 16.03.2000 zu erfüllen. 

5 Kampfmittel 
Luftbilder aus den Jahren 1939-1945 und andere historische Unterlagen liefern Hinweise 
auf vermehrte Bombenabwürfe. Demnach ist eine Überprüfung des Plangebietes auf 
Kampfmittel erforderlich. Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gegeben hat, sind diese bis 
auf das Geländeniveau von 1945 abzuschieben. Hierzu ist ein Ortstermin mit dem Kampf-
mittelbeseitigungsdienst (Bezirksregierung Düsseldorf) abzustimmen und ein Antrag auf 
Kampfmitteluntersuchung zu stellen. 
 
Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, 
Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. wird eine zusätzliche Sicherheitsdetektion empfoh-
len. Hierbei ist das Merkblatt für Baugrundeingriffe bei Erdarbeiten zu beachten. 

6 Niederschlagswasser 
Bei der Erschließung neuer Bauflächen gilt aufgrund der Regelung des § 44 Landeswas-
sergesetz (LWG) der Vorrang der ortsnahen Niederschlagswasserbeseitigung (Versicke-
rung), sofern dies ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit möglich ist. Ausge-
nommen von der Verpflichtung ist jedoch gemäß § 44 Abs. 4 LWG Niederschlagswasser, 
welches in eine vorhandene Trennkanalisation abgeleitet wird.  
 
Eine vollständige Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers ist aus geologi-
schen und baugrundtechnischen Gründen nicht möglich. Das anfallende Niederschlags-
wasser aus dem Plangebiet wird nach Abpufferung durch eine Rückhaltung der städtischen 
Regenwasserkanalisation in angrenzenden Straßen zugeleitet.  
 
Zur Regenwasserrückhaltung ist eine Regenwassernutzung in Form von unterirdischen 
Zisternen oder technisch gleichwertigen Einrichtungen vorzusehen. Das Rückhaltevolumen 
kann durch Dachbegrünungsmaßnahmen reduziert werden und muss auf Privatgrund er-
stellt werden. Des Weiteren ist eine Drosselung der Einleitungsmengen von 40l/sec. in den 
öffentlichen Kanal sicherzustellen. 

 

T E X T T E I L 
 

BP Nr. 2129 – Am Kalkofen – 
 

Stand Satzung 
 
 

A Textliche Festsetzungen 

1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB ) 
Das Urbane Gebiet (MU) wird gem. § 1 Abs. 4 Nr. 1 BauNVO nach der Art der zulässigen 
Nutzung wie folgt gegliedert: 
 
1.1 Urbanes Gebiet 1 (MU1) 
In dem als MU1 gegliederten Teil des Baugebietes sind Einzelhandelsbetriebe gemäß § 6a 
Abs. 2 Nr. 3 BauNVO nicht zulässig. 
 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind die nach § 6a Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zu-
lässigen Vergnügungsstätten und Tankstellen nicht zulässig. 
 
1.2 Urbanes Gebiet 2 (MU2) 
In dem als MU2 gegliederten Teil des Baugebietes sind die gemäß § 6a Abs. 2 Nr. 1 
BauNVO zulässigen Nutzungen (Wohngebäude) sowie Einzelhandelsbetriebe gemäß § 6a 
Abs. 2 Nr. 3 BauNVO nicht zulässig. 
 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind die nach § 6a Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zu-
lässigen Vergnügungsstätten und Tankstellen nicht zulässig. 

2 Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen 
Gemäß § 21a Abs. 1 BauNVO sind Garagengeschosse in sonst anders genutzten Gebäu-
den nicht auf die Zahl der zulässigen Vollgeschosse anzurechnen. 

3 Überbaubare Grundstücksflächen 
Gemäß § 23 Abs. 1 BauNVO werden Baugrenzen festgesetzt, die gemäß § 23 Abs. 3 
BauNVO durch Balkone max. 1,0 m auf insgesamt höchstens 1/3 der jeweiligen Länge der 
Baugrenze und Vordächer max. 1,5 m überschritten werden dürfen.  

4 Flächen für Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 N r. 4 BauGB) 
Innerhalb der gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB gekennzeichneten Flächen sind Stellplätze 
und Garagen nur als Tiefgarage zulässig (s. auch Punkt 11 „Tiefgaragen und Keller-
räume“). Außerhalb der gekennzeichneten Flächen sind Stellplätze und Garagen nicht zu-
lässig. 

5 Private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
Innerhalb der festgesetzten privaten Grünflächen (PG 1 + PG 2 + PG 3) sind bodenversie-
gelnde Maßnahmen wie gebundene Tragschichten, Asphaltbeläge und Fugenversiegelung 
unzulässig. 
 
Auf der mit PG1 gekennzeichneten Fläche sind mind. 7 heimische, standortgerechte 
Bäume sowie heimische, standortgerechte Sträucher (pro 100 m² Pflanzfläche mind. 10 
Stück) aus der Liste der zu verwendenden Pflanzenarten zu pflanzen, zu pflegen, dauer-
haft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die Baumscheiben sind in einer Mindest-
größe von 2,0 m x 2,0 m anzulegen, gärtnerisch zu bepflanzen und vor Überfahren oder 
Begehen zu schützen. Durch entsprechende Pflege sind die Bäume dauerhaft zu schützen 
und bei Abgang zu ersetzen. Befestigte Aufenthalts- und Wegeflächen sind wasserdurch-
lässig herzustellen. Das Anlegen eines Spielplatzes ist zulässig. 
 

 

Zu diesem Bebauungsplan gehört ein städtebaulicher Vertrag.  

B Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB) 

1 Denkmalschutz 
Die Kalköfen des ehemaligen Kalkwerkes Cox wurden gemäß DSchG als Baudenkmal 
nachrichtlich übernommen und im Plan eingetragen. 

2 Bodendenkmal 
Teilflächen des ehemaligen Kalkwerkes Cox wurden als eingetragenes Bodendenkmal 
(Kalköfen Cox, GL 068) nachrichtlich übernommen und im Plan eingetragen. Nach DSchG 
§§ 7 und 8 ist das Bodendenkmal zu erhalten und unterliegt dem Erlaubnisvorbehalt gem. 
§ 12 DschG i.V.m. § 9 DSchG. Demnach bedürfen Eingriffe in Bodendenkmäler der Er-
laubnis der Unteren Denkmalbehörde der Stadt Bergisch Gladbach. Die Entscheidung 
hierüber trifft diese gemäß § 21 Abs. 4 DSchG im Benehmen mit dem LVR-Amt für Boden-
denkmalpflege im Rheinland. Vor Baubeginn sind für die abgerissenen Betriebsgebäude 
archäologische Untersuchungen in Abstimmung mit der Denkmalbehörde durch ein Fach-
unternehmen durchzuführen.  

3 Paläontologische Funde 
Es wird auf die möglicherweise anzutreffenden fossilreichen Riffkalke aus dem oberen Mit-
teldevon hingewiesen. Sollten solche Funde angetroffen werden, wird auf den § 2 Abs. 4 
Satz 2 DschG hingewiesen. Vor Erteilung der Baugenehmigung ist sicherzustellen, dass 
Erdarbeiten unter paläontologischer Fachaufsicht durchgeführt und die fachgerechte Un-
tersuchung, Bergung und Dokumentation von Funden auf Veranlassung und Kosten des 
Vorhabenträgers nach Maßgabe einer Erlaubnis nach § 13 DschG durchgeführt werden. 
Dem LVR-Amt ist das Recht einzuräumen, die Einhaltung dieser Bedingungen zu über-
prüfen und das Grundstück zu betreten. 

C Hinweise 

1 Baumstandorte und Stellplätze innerhalb öffentlic her Verkehrsflächen 
Die auf öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestim-
mung „öffentliche Parkfläche“ (P) gekennzeichneten Baumstandorte und Stellplätze sind 
zur Information vermerkt. 

2 Geotechnische Aspekte 
Im Untergrund stehen verkarstungsfähige, devonzeitliche Kalksteine an. Auf das mögliche 
Auftreten von Erdfällen bei Anwendung ungeeigneter Gründungsverfahren wird hingewie-
sen. 

3 Grundwasserschutz 
Bei den Bohr- und Bauarbeiten sind Verunreinigungen des Karstgrundwasserleiters auszu-
schließen (Grundwasserschutz). Bei Bohrarbeiten im Karstgrundwasserleiter ist nur Trink-
wasser als Spülwasser zu verwenden. Einwirkungen auf das Grundwasser (Bohrarbeiten, 
Einbau von Recyclingbaustoffen, evtl. Wasserhaltungsmaßnahmen, u.a.) stellen i.d.R. ge-
mäß §9 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) Benutzungen dar, die generell einer was-
serrechtlichen Erlaubnis nach §8 WHG bedürfen. Der Bauherr ist verpflichtet, sich vor 
Durchführung der Arbeiten über die wasserrechtliche Zulässigkeit seines Vorhabens beim 
Amt für Umweltschutz des Rheinisch-Bergischen Kreises zu informieren und ggf. einen 
entsprechenden Antrag einzureichen. 

 

 

9 Begrünung der Flachdächer sowie Geschosse unterha lb der Geländeoberfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB wird festgesetzt, dass die Flachdächer der geplanten Be-
bauung gemäß der Hinweise der FLL-Dachbegrünungsrichtlinie (2008) min. 80% extensiv zu 
begrünen, dauerhaft zu erhalten und zu pflegen sind. Zur Gewährleistung einer gesicherten 
Funktionserfüllung (Beseitigung von Niederschlagswasser) ist eine mindestens 15 cm starke 
Magersubstratauflage herzustellen, die einen Abflussbeiwert < 0,35 erzielt. Die Begrünung der 
Flachdächer erfolgt unter Verwendung von Sedum-Arten (Sedum-Sprossenansaat) und min-
destens 20 % Flächenanteil an heimischen Wildkräutern (Topfballen-Pflanzung). 
 
Nicht überbaute Bereiche von Geschossen unterhalb der Geländeoberfläche (z.B. Tiefgaragen, 
Kellerräume) sind, mit Ausnahme von Terrassen, Fußwegen und Feuerwehrzufahrten, mit einer 
Substratschicht von mindestens 70 cm zu überdecken. Die Überdeckung ist gärtnerisch anzule-
gen, zu begrünen und dauerhaft zu erhalten. 

10 Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen und Sträuch ern und sonstige Bepflanzun-
gen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB) 
Auf den im Bebauungsplan als öffentliche Straßenverkehrsfläche und Parkierungsfläche
(P) gekennzeichneten Flächen sind mind. 10 Bäume der beigefügten Pflanzliste zu pflan-
zen. Der genaue Abstand zwischen den Bäumen richtet sich nach den anzulegenden 
Parkplätzen, Zufahrten und Feuerwehraufstellflächen und wird in der Ausführungsplanung 
festgelegt. Die Baumscheiben sind in einer Mindestgröße von 2,5 m x 4,0 m anzulegen, 
gärtnerisch zu bepflanzen und vor Überfahren oder Begehen zu schützen. Durch entspre-
chende Pflege sind die Bäume dauerhaft zu schützen und bei Abgang zu ersetzen. 
 
Pflanzliste Straßenbäume 
 
Bäume: Solitär, Hochstamm 4 x verpflanzt mit Drahtballierung, Stammumfang 20 - 25 cm: 
- Acer campestre ‘Elsriik’ (Feldahorn) 
- Carpinus betulus ‘Fastigiata’ (Hainbuche) 
- Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ (Chinesische Wildbirne) 
- Quercus cerris (Zerreiche) 

11 Gestalterische Festsetzungen nach Landesrecht, ö rtliche Bauvorschrift (§ 86 Abs. 4 
BauO NRW) 
Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 86 Abs. 4 BauO NRW werden im MU1 und MU2
folgende gestalterische Festsetzungen getroffen: 
 
Höhe baulicher Anlagen 
Die Höhe der baulichen Anlage ist durch die Höhenlage der Gebäudeoberkante festgesetzt. Die 
Gebäudeoberkante definiert sich bei Flachdächern durch den oberen Abschluss der Außen-
wand unabhängig vom Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut. 
 
Die festgesetzten Wandhöhen können durch technisch bedingte Aufbauten, wie zum Beispiel 
Aufzugsüberfahrten, haustechnische Anlagen, Anlagen zur Erzeugung von regenerativer Ener-
gie etc. um 1,00 m überschritten werden, sofern durch die überschreitenden Aufbauten ein Min-
destabstand von 1,50 m zu den Gebäudeseiten eingehalten wird. 
 
Dachform 
Es sind ausschließlich Flachdächer mit einer maximalen Neigung von bis zu 5 Grad zulässig. 
 
Werbeanlagen und Werbeautomaten 
Werbeanlagen und Werbeautomaten sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Werbeanla-
gen und Werbeautomaten dürfen wesentliche Elemente der Fassade wie Rücksprünge, Stützen 
und Fenster nicht überspannen, verdecken oder überschneiden. Die architektonische Formen-
sprache des Gebäudes (Fassadengliederung, Fluchten, Gesimse, Erker, Fassadenöffnungen 
etc.) ist zu bewahren. 
 
Tiefgaragen und Kellerräume 
Tiefgaragen- und Kellergeschosse dürfen über der Geländeoberfläche liegen. Sie sind jedoch 
gestalterisch einheitlich zu behandeln. Die vom öffentlichen Straßenraum sichtbaren Fassaden-
flächen der freiliegenden Tiefgaragen- und Kellergeschosse sind als Sockelzone gestalterisch 
kenntlich zu machen und mit Klinker in der im städtebaulichen Vertrag festgelegten Farbgebung 
oder anderen Materialien zu verblenden (s. Punkt Fassadenmaterial). 
 
 

 
 
 
Balkone und Dachterrassen 
Balkone und Dachterrassen sind nur an den dem öffentlichen Straßenraum abgewandten Fas-
sadenseiten (Ausrichtung in den Blockinnenbereich) zulässig. Hiervon ausgenommen ist der 
Gebäuderiegel hinter dem Kalkofen, hier sind Dachterrassen nur im letzten Vollgeschoss, also 
im IV bzw. V Vollgeschoss, zulässig, während Balkone nur auf der dem öffentlichen Straßen-
raum abgewandten Fassadenseiten (Ausrichtung in den Blockinnenbereich) zulässig sind. 
 
Fassadenmaterial 
Es sind ausschließlich Klinkerfassaden zulässig. Nicht zugelassen sind engobierte, glasierte 
und keramische Klinker sowie Betonklinker. Andere Materialien als die zuvor festgesetzten sind 
bis zu 20 Prozent der gesamten Gebäudefassade des Hauptgebäudes unter Abzug der Fens-
ter- und Türflächen und Fenster- und Türkonstruktionen zulässig. 
 
Müllabstellanlagen 

 Müllabstellanlagen sind in die Gebäude (z.B. im Keller, in der Tiefgarage o.ä.) oder in eine 
Nebenanlage (z.B. in Müllboxen o.ä.) zu integrieren oder durch Heckeneinfassungen abzu-
schirmen bzw. zu begrünen. 
 
Nebenanlagen 
Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO, die Gebäude im Sinne von § 2 BauO NRW sind, z.B. 
Gartenhäuser, dürfen nur mit Flachdächern oder flach geneigten Dächern bis max. 10° Dach-
neigung ausgeführt werden. Die Wandhöhe darf an keiner Stelle mehr als 2,00 m über der Ge-
ländehöhe betragen. Die Fassaden, Fenster und Türen sind nur in weißen oder grauen Farb-
tönen sowie in Holz naturfarben zulässig. 
 
Einfriedungen 
Die Einfriedungen der Vorgärten und Gärten der Wohngebäude sind grundsätzlich mit Hecken 
herzustellen. Zäune sind nur zulässig, wenn diese zum öffentlichen bzw. halböffentlichen Raum 
mit Hecken hinterpflanzt werden. 

 

4 Entsorgung von Aushub- / Bodenmaterial 
Für das Plangebiet wurden Bodenuntersuchungen durch die Firma Kühn Geo-Consulting 
GmbH, Bonn (Stand 19.02.01, 13.03.01 und 29.08.02) und zuletzt eine baugrund- und ori-
entierende entsorgungstechnische Untersuchung (Bericht vom 15.12.2016, Büro Dr. Till-
manns Berichts-Nr. 9465-10-16) im Vorfeld durchgeführt. In tieferen Bereichen wurden da-
bei leicht erhöhte Schwermetallbelastungen festgestellt. Zudem wurden verschiedene 
Schwarzdeckenflächen mit z.T. belastetem Asphalt vorgefunden. Nutzungsbezogen im 
Hinblick auf die Bundesbodenschutzverordnung BBodSchV ergeben sich keine Einschrän-
kungen. 
 

 

 
Innerhalb der gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB mit LPB IV gekennzeichneten Flächen sind
die Außenbauteile von Gebäuden entsprechend ihrer Raumnutzung mit einem 
resultierenden Schalldämmmaß (R‘w,res) für den Lärmpegelbereich IV gemäß Tabelle 7 
der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Teil 1, Ausgabe Januar 2018 zu errichten. Für 
die Außenbauteile von Aufenthaltsräumen von Wohnungen muss das erforderliche 
resultierende Schalldämm-Maß Rw,res mindestens 40 dB und für Büroräume mindestens 
35 dB betragen. Räume, die der Schlafnutzung dienen, sind mit Fenstern mit integrierten 
schallgedämpften Lüftungen oder mit einem fensterunabhängigen Lüftungssystem 
auszustatten. 
 
Innerhalb der gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB mit LPB V  gekennzeichneten Flächen sind
die Außenbauteile von Gebäuden entsprechend ihrer Raumnutzung mit einem 
resultierenden Schalldämmmaß (R‘w,res) für den Lärmpegelbereich V gemäß Tabelle 7 
der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Teil 1, Ausgabe Januar 2018 zu errichten. Für 
die Außenbauteile von Aufenthaltsräumen von Wohnungen muss das erforderliche 
resultierende Schalldämm-Maß Rw,res mindestens 45 dB und für Büroräume mindestens 
40 dB betragen. Räume, die der Schlafnutzung dienen, sind mit Fenstern mit integrierten 
schallgedämpften Lüftungen ode r mit einem fensterunabhängigen Lüftungssystem 
auszustatten. 
 
Im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren kann durch einen Sachverständigen 
nachgewiesen werden, dass aufgrund der konkreten Ausbildung des Baukörpers auch 
durch weniger strenge Anforderungen ausreichender Schallschutz gewährleistet ist. 
 
Hinweis: Wenn Fenster von Schlafräumen in Fassadenabschnitten liegen, die nachts mit 
einem Beurteilungspegel von 45 dB(A) oder darüber belastet werden, sollten diese mit 
einer fensterunabhängigen Lüftungseinrichtung ausgestattet werden. 

 

 
 
 
Pflanzliste PG 1 
 
Bäume: Solitär, Hochstamm 4 x verpflanzt mit Drahtballierung, Stammumfang 20 - 25 cm: 
- Acer campestre (Feldahorn) 
- Carpinus betulus (Hainbuche) 
- Crataegus laevigata (Zweigriffeliger Weißdorn) 
- Prunus avium (Vogelkirsche) 
- Sorbus aria (Mehlbeere) 
- Sorbus aucuparia (Gemeine Eberesche) 
 
Sträucher: 2 x verpflanzt, Höhe/ Breite 60 - 100 - 150 cm, Mindestabstand 1,50 m: 
- Corylus avellana (Hasel) 
- Crataegus monogyna (Weißdorn) 
- Prunus spinosa (Schlehe) 
- Euonymus europaea (Pfaffenhütchen) 
- Cornus sanguinea (Hartriegel) 
- Rosa canina (Hundsrose) 
- Viburnum opulus (Wasserschneeball) 

6 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zu r Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
Die im Plan gekennzeichneten „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft“ (M1+M2+M3) werden als Ausgleichsmaßnahmen 
festgesetzt. 
 
Maßnahmenflächen: M1 und M2 
Die mit M1 und M2 gekennzeichneten Flächen sind als Gehölzbiotop zu entwickeln, zu 
pflegen und dauerhaft zu erhalten. Ein detaillierter Pflegeplan ist vor Beginn der Maß-
nahme zu erstellen und mit dem Fachbereich Umwelt und Technik der Stadt Bergisch Gla-
dbach abzustimmen. Die vorhandenen Gehölze der potentiellen natürlichen Vegetation 
sind dauerhaft zu erhalten. Die vorhandene Mauer aus Kalksteinen im Nord-Westen des 
Hanggeländes ist zu erhalten bzw. wiederherzustellen soweit technisch möglich und ent-
lang des Weges parallel zur geplanten Bebauung zu ergänzen. Diese Kalksteinmauer ist 
aus Kalksteinen mit offenen Fugen auszubilden. 
 
Maßnahmenfläche: M3 
Die mit M3 gekennzeichnete Fläche ist als Gebüsch / Gehölzstruktur aus heimischen 
standortgerechten Arten anzulegen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.  
 
Hinweis: 
Die Ausgleichsmaßnahmen M1+M2+M3 sowie deren Umsetzung werden in dem Städte-
baulichen Vertrag zum Bebauungsplan detailliert geregelt. 

7 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21  BauGB) 
Die zeichnerisch mit der Bezeichnung GFL1 und GFL2 gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB festge-
setzten Flächen sind mit Gehrechten zugunsten der Allgemeinheit und mit Leitungsrechten zu-
gunsten der Versorgungsträger sowie Fahrrechten für Anlieger und die Stadt belastet. 

8 Lärmschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 Innerhalb der gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB mit LPB III  gekennzeichneten Flächen sind

die Außenbauteile von Gebäuden entsprechend ihrer Raumnutzung mit einem 
resultierenden Schalldämmmaß (R‘w,res) für den Lärmpegelbereich III gemäß Tabelle 7 
der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Teil 1, Ausgabe Januar 2018 zu errichten. Für 
die Außenbauteile von Aufenthaltsräumen von Wohnungen muss das erforderliche 
resultierende Schalldämm-Maß Rw,res mindestens 35 dB und für Büroräume mindestens 
30 dB betragen. Räume, die der Schlafnutzung dienen, sind mit Fenstern mit integrierten 
schallgedämpften Lüftungen oder mit einem fensterunabhängigen Lüftungssystem
auszustatten. 
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